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Index

40/01 Verwaltungsverfahren

66/01 Allgemeines Sozialversicherungsgesetz

Norm

ASVG §357;

AVG §13 Abs3;

AVG §37;

AVG §39 Abs2;

AVG §45 Abs3;

AVG §56;

Rechtssatz

Im Sozialversicherungsrecht hat der Sozialversicherungsträger wegen der ihm ganz allgemein obliegenden

Betreuungsp7icht durch entsprechende Belehrungen und Auskünfte auf eine (wirksame) Antragstellung hinzuwirken,

die den rechtlichen Interessen von Anspruchswerbern weitestgehend Rechnung trägt. Bei der Beurteilung von

Anträgen durch die Sozialversicherungsträger muss im Geiste sozialer Rechtsanwendung vorgegangen, d.h. der Antrag

im Zweifel zu Gunsten des Versicherten ausgelegt werden. Bestehen Zweifel über die mit dem Antrag verfolgte

Parteiabsicht, ist der Versicherungsträger verp7ichtet, den Parteiwillen - etwa durch Vernehmung der Partei -

klarzustellen. Dem Versicherten darf aber keine andere Leistung zuerkannt werden als diejenige, die er zweifelsfrei

beantragt hat (Hinweis auf die Urteile des OGH 11. Juli 2000, 10 Ob S 183/00k, sowie 11. Dezember 2001, 10 Ob S

382/01a).

Schlagworte

Sachverhalt SachverhaltsfeststellungSachverhalt Sachverhaltsfeststellung Parteivorbringen Erforschung des

Parteiwillens
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